
Gemeindeversammlung

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinde Oetwil an der Limmat werden hiermit
zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom
Dienstag, 29. Mai 2018, 20.00 Uhr in der
Gemeindescheune an der Schmittengasse eingeladen.

Im Anschluss folgt eine Orientierung über die Totalrevision 
der Gemeindeordnung, welche den Stimmberechtigten 
anlässlich der Urnenabstimmung vom 23. September 2018
zur Genehmigung vorgelegt wird.
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Akteneinsicht
Die Anträge und Akten zu den einzelnen Geschäften wie auch das Stimmregister liegen in der Gemeindekanzlei zur 
Einsicht auf. Zudem werden die Weisungen im Druck an die Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare können, 
solange vorrätig, bei der Gemeindekanzlei nachbezogen werden. 

Stimmberechtigung
An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Oetwil an der Limmat wohnhaften 
Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimm-
recht ausgeschlossen sind. Die Wohnniederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Nachträgliche Urnenabstimmung
Bei allen traktandierten Geschäften ist die nachträgliche Urnenabstimmung gemäss Art. 9 der Gemeindeordnung 
Oetwil an der Limmat resp. gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über die Politischen Rechte gesetzlich 
ausgeschlossen.

Anfragen
Anfragen von allgemeinem Interesse sind im Sinne von § 17 Gemeindegesetz der Gemeindevorsteherschaft späte-
stens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Protokoll
Der Gemeindeschreiber trägt die Ergebnisse der Verhandlungen genau und vollständig in das Gemeindeversamm-
lungsprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prüfen innert längstens sechs Tagen nach Vorlage das 
Protokoll auf seine Richtigkeit. Nachher steht das Protokoll den Stimmberechtigten im Gemeindehaus zur Einsicht-
nahme offen. 

Rechtsmittel
Begehren um Berichtigung des Protokolls
Protokollberichtigungsbegehren sind mittels Rekurs innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung des Protokolls an 
gerechnet, schriftlich beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, einzureichen.

Stimmrechtsrekurs
Wegen Verletzungen von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung kann innert 5 Tagen, von der 
Veröffentlichung der Gemeindeversammlungsbeschlüsse an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, 
8953 Dietikon, erhoben werden. Eine Person, die an der Versammlung teilgenommen hat, kann Stimmrechtsrekurs 
nur dann erheben, wenn sie die Verletzung schon in der Versammlung gerügt hat.

Gemeindebeschwerde
Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gestützt auf § 19 ff. des Verwaltungsrechtpfleggesetzes (Ver-
stoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen, von 
der Veröffentlichung des jeweiligen Beschlusses an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Dietikon,  
8953 Dietikon, erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.
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Erneuerungswahl von mindestens 8 Mitgliedern des Wahlbüros 
für die Amtsdauer 2018 – 2022

Antrag des Gemeinderates

1. Die vorgeschlagenen Mitglieder des Wahlbüros werden den Stimmberechtigten anlässlich der Gemeindever-
sammlung vom 29. Mai 2018 für die Legislaturperiode 2018 bis 2022 zur Wahl vorgeschlagen.

 Gemeinderat Oetwil an der Limmat, 7. Mai 2018

 Der Präsident Der Schreiber

 P. Studer P. Chiodini
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Weisung

Ausgangslage
Mit der Erneuerung der Gemeindebehörden für die Legislaturperiode 2018 bis 2022 sind auch die Mitglieder des 
Wahlbüros zu wählen. Im Zuge der per 1. Januar 2018 in Rechtskraft erwachsenen Änderung des Gesetzes über 
die politischen Rechte (siehe dazu § 40 lit. b), sind die Mitglieder des Wahlbüros grundsätzlich an der Gemeinde-
versammlung zu wählen.
Gemäss Art. 29 der Gemeindeordnung setzt der Gemeinderat die Zahl der Mitglieder fest. Mit der seit Jahren 
bewährten Anzahl von 8 Mitgliedern können die anfallenden Arbeiten grundsätzlich gut bewältigt werden. Da für die 
Erneuerungswahlen auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene jedoch jeweils zusätzliches Personal aufgeboten 
werden muss, ist auch die Wahl von mehr als 8 Mitgliedern möglich, weshalb sich der Gemeinderat vorliegend auf 
die Wahl von mindestens 8 Mitgliedern festgelegt hat.

Im Rahmen der am 30. November 2017 erfolgten Publikation der Wahlanordnung für die Erneuerungswahlen der 
Gemeindebörden und der einhergehenden Fristansetzung zur Einreichung von Interessensbekundungen als Mit-
glied des Wahlbüros haben sich die nachstehend aufgeführten Personen gemeldet:

Anrede Vorname Name Adresse Jahrgang
Partei-
Meldung

bisher /
neu

Herr Marcel Alther Im Bungert 3 1967 – neu

Frau Simone Bührer Herbstrasse 5 1980 – neu

Frau Brigitta Frei Schweizäckerstrasse 8 1960 SVP bisher

Frau Sabrina Frei Eschenbachstrasse 3 1986 SVP bisher

Frau Salomé Frei-Müller Haldenstrasse 37 1976 – neu

Frau Barbara Gosteli Alte Landstrasse 25 1971 – bisher

Frau Maria Mosayebi Eschenbachstrasse 9 1955 FDP bisher

Frau Monika Zimmermann Mülistatt 3 1962 CVP bisher

Wahlverfahren (Auszug aus § 26 des Gemeindegesetzes des Kantons Zürich)

Werden gleich viele oder weniger Personen vorgeschlagen, als Stellen zu besetzen sind, werden die Vorgeschla-
genen als gewählt erklärt.

Andernfalls erfolgt die Wahl nach folgenden Vorschriften:
• Es wird offen in einem Wahlgang gewählt.
• Die Vorgeschlagenen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Die Stimmberechtigten haben so viele 

Stimmen, wie Stellen zu besetzen sind. Jeder Person können sie nur eine Stimme geben.
• Gewählt sind die Personen, die am meisten Stimmen erhalten haben.
• Die Präsidentin oder der Präsident des Gemeindevorstands wählt nicht mit. Bei Stimmengleichheit trifft sie oder 

er den Stichentscheid.
• Wahlvorschläge können bis vor der Wahl von den Stimmberechtigten eingereicht werden, sofern die vorgeschla-

genen Personen wählbar sind.

Amtsantritt
Der Amtsantritt der gewählten Mitglieder des Wahlbüros erfolgt per 1. Juli 2018.
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Wahl einer Delegierten / eines Delegierten in die Delegiertenversammlung 
des Zweckverbandes Seniorenzentrum «Im Morgen», 8104 Weiningen

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat schlägt

- Frau Heidi Schneider, 
 geb. 1958, Pflegefachfrau HF,
 Soodstrasse 18, 8955 Oetwil an der Limmat 
vor. 

Selbstverständlich kann dieser Vorschlag im Rahmen des eigentlichen Wahlverfahrens vermehrt werden.

NAMENS DES GEMEINDERATES
Der Präsident: Der Schreiber:

Paul Studer Pierluigi Chiodini
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Weisung

Die revidierten Zweckverbandsstatuten des Seniorenzentrums «Im Morgen», 8104 Weiningen, wurden mit Regie-
rungsratsbeschluss vom 30. März 2010 genehmigt.

Gemäss Art. 20 der revidierten Zweckverbandsstatuten bestimmt jede Verbandsgemeinde einen Delegierten (so-
wie dessen Ersatz) aus dem Kreise ihres Gemeinderates und einen weiteren Delegierten aus dem Kreise ihrer 
Stimmberechtigten. 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 79 vom 5. Mai 2014 wurde Frau Gemeinderätin Rahel von Planta als Delegierte 
des Gemeinderates und Herr Gemeindepräsident Paul Studer als Ersatzdelegierter des Gemeinderates in den 
Zweckverband Seniorenzentrum «Im Morgen» abgeordnet.

Gemäss Art 17 Ziffer 4 der revidierten Zweckverbandsstatuten steht die Wahl des/der Delegierten pro Verbandsge-
meinde aus dem Kreise ihrer Stimmberechtigten der jeweiligen Gemeindeversammlung zu. 

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2014 wurde Frau Heidi Schneider als Delegierte in die 
Delegiertenversammlung des Zweckverbandes Seniorenzentrum «Im Morgen», 8104 Weiningen gewählt.

Frau Heidi Schneider, Soodstrasse 18, 8955 Oetwil an der Limmat, ist seit dem Jahr 1999 bei der Spitex rechtes 
Limmattal als Pflegefachfrau tätig und erklärt sich weiterhin bereit, sich als Delegierte aus dem Kreise der Oetwiler 
Stimmberechtigten für die Legislaturperiode 2018 – 2022 zur Wahl zur Verfügung zu stellen.
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Beleuchtender Bericht zur 
Urnenabstimmungvom 23. September 2018

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir unterbreiten Ihnen die folgende Vorlage zur Abstim-
mung an der Urne:

Totalrevision der Gemeindeordnung
• Erlass der neuen Gemeindeordnung der
 Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat

Wir laden Sie ein, die Vorlage zu prüfen und Ihre Stim-
me über deren Annahme oder Verwerfung auf dem 
Stimmzettel mit JA oder NEIN abzugeben.

Gemeinderat Oetwil an der Limmat, 23. April 2018

Der Präsident Der Schreiber
P. Studer P. Chiodini

Aktenauflage:
Die Akten zu dieser Vorlage können im Gemeindehaus 
(Einwohnerdienst), Alte Landstrasse 7, während den 
normalen Schalteröffnungszeiten ab 3. September 2018 
eingesehen werden.

Der Gemeinderat und die Ortsparteien von Oetwil an 
der Limmat empfehlen den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern die Vorlage zur Annahme.
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1. Das Wichtigste in Kürze

Einleitung
Die heutige Gemeindeordnung wurde im Jahre 2005 
von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ange-
nommen. Das revidierte Gemeindegesetz wurde am 
20. April 2015 durch den Kantonsrat verabschiedet. Die 
dazugehörende Verordnung wurde am 29. Juni 2016 
vom Regierungsrat beschlossen und vom Kantonsrat 
genehmigt. Das Gemeindegesetz und die Verordnung 
treten auf den 1. Januar 2018 in Kraft.
Die neue Gemeindegesetzgebung schafft die Grundla-
ge, dass Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten im 
Interesse der Bevölkerung ihre Organisation und Haus-
haltsführung zeitgemäss ausgestalten können. 
Das neue Gemeindegesetz führt dazu, dass die Ge-
meinden ihre Gemeindeordnung überarbeiten und den 
geänderten rechtlichen Vorgaben anpassen müssen. 
Es wird empfohlen, das Inkrafttreten des totalrevidierten 
Gemeindegesetzes zum Anlass zu nehmen, auch die 
Gemeindeordnung einer Totalrevision (nicht Teilrevisi-
on) zu unterziehen.
Der Gemeinderat hat anlässlich mehrerer Sitzungen 
den Entwurf der neuen Gemeindeordnung beraten und 
den 4. Entwurf vom 17. Juli 2017 im Grundsatz geneh-
migt. Der Entwurf wurde mit elektronischer Eingabe vom 
18. Juli 2017 dem Gemeindeamt des Kantons Zürich zur 
Vorprüfung eingereicht. Mit Schreiben vom 19. Oktober 
2017 nimmt das Gemeindeamt Stellung zum eingerei-
chten Entwurf und empfiehlt diverse Anpassungen und 
Ergänzungen.
Sämtliche Empfehlungen wurden in der vorliegenden, 
redigierten Fassung vom 22. November 2017 umgesetzt. 

Vernehmlassung
Zur Vernehmlassung wurden sämtliche Ortsparteien 
wie auch die Öffentlichkeit eingeladen. Die konstruktive 
Zusammenarbeit mit den Vertretern der Ortsparteien 
und das Ausbleiben von Voten aus dem Kreise der Be-
völkerung haben letztlich zu keinen Anpassungen des 
Vernehmlassungsentwurfes geführt. Die Vertreter der 
Ortsparteien stehen zur Vorlage und empfehlen den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die total revidierte 
Gemeindeordnung zur Annahme.

Neuerungen in der Gemeindegesetzgebung
• Das neue Recht erweitert den organisatorischen 

Gestaltungspielraum der Gemeinden bei der: 
➢ Festlegung der Aufgaben der Behörden (Ge-

meindevorstand §§ 47 ff. nGG, Rechnungsprü-
fungskommission §§ 58 ff. nGG) 

➢ Aufteilung der Aufgaben auf die Behörden 
 (eigenständige und unterstellte Kommissionen 
§§ 50 ff. nGG, teilweise auch Schulpflege  
§§ 54 ff. nGG) 

➢ Übertragung von Aufgaben an die Verwaltung 
zur selbständigen Erledigung (§ 45 nGG) 

➢ Festlegung der Organisation der Verwaltung 
durch einen Erlass des Gemeindevorstands. 

Inkraftsetzung
Stimmen Volk und Regierungsrat der Vorlage zu, kann 
die neue Gemeindeordnung am 1. Januar 2019 in Kraft 
gesetzt werden.
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2. Antrag 

Totalrevision der Gemeindeordnung
• Erlass der neuen Gemeindeordnung der Politischen 

Gemeinde Oetwil an der Limmat

Die Stimmberechtigten beschliessen an der Urne:

1. Hauptantrag:
 Dem Erlass der neuen Gemeindeordnung für die 

Politische Gemeinde Oetwil an der Limmat wird 
zugestimmt.

2. Der Gemeinderat Oetwil an der Limmat wird mit 
dem Vollzug beauftragt und ermächtigt, allfällige 
Änderungen im Rahmen des regierungsrätlichen 
Genehmigungsverfahrens in eigener Kompetenz zu 
beschliessen.

3.  Ausgangslage / Vernehmlassung
3.1  Vorbemerkung
Die Gemeindeordnung ist die formelle Verfassung der 
Gemeinde. In organisatorischer Hinsicht hat sie deshalb 
erhöhte Wirkung gegenüber gewöhnlichen Gemeinde-
beschlüssen. Sie ist Ausdruck der Organisationskom-
petenz der Stimmberechtigten. Grundsätzlich sind allein 
sie befugt, Aufgaben zuzuteilen und Kompetenzen zu 
übertragen, soweit nicht der kantonale Gesetzgeber 
bereits verbindliche Anordnungen getroffen hat. Än-
derungen der Behördenorganisation und der Kompe-
tenzordnung können nur durch formelle Änderung der 
Gemeindeordnung erfolgen.

Die heutige Gemeindeordnung ist seit 1. Januar 2006 
in Kraft.

3.2  Anlass zur Totalrevision
Das neue Gemeindegesetz führt dazu, dass die Ge-
meinden ihre Gemeindeordnung überarbeiten und den 
geänderten rechtlichen Vorgaben anpassen müssen. 
Es wird empfohlen, das Inkrafttreten des totalrevidierten 
Gemeindegesetzes zum Anlass zu nehmen, auch die 
Gemeindeordnung einer Totalrevision (nicht Teilrevisi-
on) zu unterziehen.

In einer ersten Phase hat der Gemeinderat der Firma 
Federas Beratung AG im Frühjahr 2017 ein Beratungs-
mandat für die Überprüfung der Gemeindeordnung 
erteilt. Die Firma Federas AG hat, basierend auf die 
vom Kanton Zürich zur Verfügung gestellten Muster-
gemeindeordnung, das Mandat durchgeführt und dem 
Gemeinderat einen ersten Entwurf zugestellt. Anlässlich 
von mehreren Lesungen konnte der Gemeinderat mit 

Beschluss vom 11. Dezember 2017 den vorliegenden 
Entwurf der neuen Gemeindeordnung verabschieden. 
Der Entwurf basiert grundsätzlich auf der Musterge-
meindeordnung und beinhaltet strukturell keine davon 
abweichenden wesentlichen Besonderheiten.

3.3  Vernehmlassungsverfahren
Zur Vernehmlassung wurden im Januar 2018 die 
Ortsparteien (CVP, FDP, SVP, SP-Kreisgemeinde) 
und die Öffentlichkeit eingeladen. Aus dem Kreise der 
Bevölkerung sind innerhalb der gesetzten Frist keine 
Stellungnahmen zur Vorlage eingegangen. Anlässlich 
einer gemeinsamen Sitzung zwischen dem Gemeinde-
rat und Vertretern der Ortsparteien vom 19. März 2018 
konnte der Gemeinderat die Zustimmung zur Vorlage 
zur Kenntnis nehmen. 
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4. Eigenschaften der neuen
 Gemeindeordnung

4.1  Allgemeines
Die neue Gemeindeordnung folgt dem Grundsatz der 
revidierten Gemeindegesetzgebung zur Schaffung einer 
Grundlage, dass Gemeinden, Zweckverbände und An-
stalten im Interesse der Bevölkerung ihre Organisation 
und Haushaltsführung zeitgemäss ausgestalten können. 

Wirtschaftliche Überlegungen und schlanke Strukturen 
gehören heute zum Selbstverständnis einer jeder 
Verwaltung. Ziel ist es, Aufgabenbereiche zu bündeln, 
unnötige Bürokratie und deren Mehrkosten abzubauen 
sowie die Flexibilität und Effizienz zu steigern. Letztlich 
begünstigen optimale Strukturen und flache Hierarchien 
auch schnelle Entscheide.

Die neue Gemeindeordnung trägt diesen Ansprüchen 
Rechnung. Zum einen wurde beispielsweise wiederum 
auf die Bildung einer Sozialbehörde verzichtet und zum 
anderen wurde die Anzahl der beratenden Kommissi-
onen auf einem sinnvollen Mass beibehalten.

4.2  Was bleibt aus 
  der bisherigen Gemeindeordnung?
• Die Versammlungsdemokratie (Gemeindeversamm-

lung) wird auch in Zukunft beibehalten.
• Der Gemeinderat wird auch in Zukunft fünf Mitglie-

der umfassen.
• Die bestehenden Kommissionen (Bau- und Pla-

nungskommission, Umweltkommission, Kulturkom-
mission und Antennenkommission)

4.3  Wesentliche Änderungen
• Die bisherigen Finanzkompetenzen wurden seit dem 

Jahr 1992 unverändert in die bestehende Gemein-
deordnung übernommen und wurden – im Sinne 
der Flexibilität und Effizienz – einer Anpassung un-
terzogen. Diese Anpassungen wirken sich auf allen 
Ebenen aus, namentlich auf die Exekutive und die 
Legislative (Versammlung und Urne).

Organ Einmalige
Ausgaben

Jährlich wiederkeh-
rende Ausgaben

Exekutive bis 100'000 bis 50'000

Legislative bis 2'000'000 bis 200'000

Urne bis 2'000'000 bis 200'000

Die jährliche Ausgabenlimite der Exekutive wurde eben-
falls auf jährlich einmalig max. CHF 300'000 angepasst 
(bisher: CHF 200'000); jährlich wiederkehrend auf 
CHF 50’000 (bisher CHF 20'000), aber nicht mehr als 
CHF 150'000 (bisher: CHF 80'000) im Jahr. 

Für den Erwerb, Tausch oder für Investition in Grund-
stücke oder Liegenschaften des Finanzvermögens 
wurde die bisherige Obergrenze von CHF 300'000 – da 
nicht mehr zeitgemäss – deutlich auf die Obergrenze 
von CHF 2'000'000 angepasst. Die neue Obergrenze 
für die erfahrungsgemäss zeitlich mit mehr Spielraum 
behafteten Verkäufe von Liegenschaften im Finanzver-
mögen wurde massvoll auf CHF 1'000'000 erhöht.

Das Mitbestimmungsrecht der Stimmbürger und die 
bisherigen Kontrollmechanismen bleiben weiterhin 
gewahrt. 

4.3.1 Gesetz über die politischen Rechte
Der Regierungsrat setzte auf den 1. Januar 2018 die 
erste Etappe der Revision des Gesetzes über die Poli-
tischen Rechte (GPR) vom 1. September 2003 in Kraft. 
Der vorliegende Entwurf der neuen Gemeindeordnung 
wurde entsprechend gesetzeskonform gestaltet (so zum 
Beispiel betreffend Amtsantritt und Wählbarkeit von Mit-
gliedern des Wahlbüros).

4.3.2 Gemeindereferendum
Gemäss neuer Kantonsverfassung müssen Aufgabenü-
bertragungen auf die Gemeinden durch ein Gesetz vom 
Kantonsrat verabschiedet werden, wenn sie zu einer 
finanziellen Mehrbelastung der Gemeinden führen. Ge-
gen einen solchen Beschluss besteht neu
die Möglichkeit der Ergreifung eines fakultativen Re-
ferendums durch 12 politische Gemeinden, der Stadt 
Zürich oder der Stadt Winterthur. Dabei muss jedoch die 
Volksabstimmung innert 60 Tagen nach der amtlichen 
Veröffentlichung des Kantonsratsbeschlusses schriftlich 
verlangt werden. Die Gemeinden bestimmen, welches 
Organ innerhalb der Gemeinde das Gemeindereferen-
dum ergreifen darf. Aufgrund dieser Ausgangslage er-
mächtigt die neue Gemeindeordnung den Gemeinderat 
- anstelle der Gemeindeversammlung - zur Ergreifung 
des Referendums.
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4.3.3 Geschäftsordnung
Die in der bestehenden Gemeindeordnung unter Art. 21 
ff. aufgeführten organisatorischen Regelungen werden 
neu in dem durch den Gemeinderat zu erlassenden Or-
ganisatonserlass festgesetzt. Der Organisationserlass 
wird die bisherige Geschäftsordnung, welche aus dem 
Jahr 2009 stammt, ersetzen und soll nach rechtskräf-
tiger Festlegung der vorliegenden revidierten Gemein-
deordnung erlassen werden. 

5. Verfahren

5.1  Vorprüfung durch die kantonale Direktion 
  der Justiz und des Innern
Die kantonale Direktion der Justiz und des Innern, 
Gemeindeamt, hat die vorliegende Gemeindeordnung 
einer Vorprüfung unterzogen. Ihre Anregungen sind in 
die Überarbeitung der Gemeindeordnung eingeflossen. 
Ebenso sind die Auswirkungen der neuen Gemeinde-
gesetzgebung berücksichtigt worden. Nach der Zustim-
mung zur neuen Gemeindeordnung an der Urne kann 
mit der regierungsrätlichen Genehmigung gerechnet 
werden.

5.2  Dokumentation
Im Rahmen des Verfahrens wurde auch eine synop-
tische Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen 
Gemeindeordnung erarbeitet. Die Unterschiede sind 
farblich gekennzeichnet. Interessierte können am Schal-
ter des Einwohnerdienstes oder auf unserer Homepage 
(www.oetwil-limmat.ch) Farbexemplare beziehen.

5.3  Genehmgiung Regierungsrat
Nach der rechtskräftigen Genehmigung der Gemeinde-
ordnung durch die Stimmberechtigten an der Urne wird 
beim Regierungsrat die aufsichtsrechtliche Genehmi-
gung beantragt.

5.4  In-Kraft-Setzung der Gemeindeordnung
Nach der regierungsrätlichen Genehmigung wird die 
Gemeindeordnung frühestens auf den 1. Januar 2019 
in Kraft gesetzt. 

6.  Fazit

6.1  Umsetzung der Zielsetzung
Ziel der vorliegenden Totalrevision der Gemeindeord-
nung war vorgängig die Erfüllung der geänderten Nor-
men der Gemeindegesetzgebung. Zeitgleich dazu soll 
eine zeitgemässe und effiziente Weiterentwicklung der 
Behörden- und Verwaltungsarbeit im Sinne der Effizi-
enzsteigerung und Praktikabilität umgesetzt werden. 

6.2  Votum des Gemeinderates
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden er-
sucht, die Vorlage des Gemeinderates zu prüfen und 
dem Antrag an der Urne zuzustimmen.

Gemeinderat Oetwil an der Limmat, 23. April 2018

Der Präsident Der Schreiber
P. Studer P. Chiodini

6.3  Votum der Rechnungsprüfungskommission
Zum Zeitpunkt der Drucklegung noch ausstehend.
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Gemeindeordnung Oetwil an der Limmat 
 

Für die Organisation der Gemeinde Oetwil an der Limmat gelten die einschlägigen gesetzlichen Rege-
lungen, insbesondere diejenigen des kantonalen Gemeindegesetzes und des Gesetzes über die politi-
schen Rechte (www.zhlex.zh.ch). 

 
 

  I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
   
 
Gemeindeart 

 Art. 1 
Oetwil an der Limmat bildet eine Politische Gemeinde. 

   
 
Gemeindeordnung 

 Art. 2 
Die Gemeindeordnung regelt den Bestand und die Grundzüge der Organisation 
der Politischen Gemeinde sowie die Zuständigkeiten ihrer Organe. 

   
 
Festlegung der Be-
zeichnung für den 
Gemeindevorstand 
 
Mittelfristiger Aus-
gleich 

 Art. 3 
In der Gemeinde Oetwil an der Limmat wird der Gemeindevorstand als Ge-
meinderat bezeichnet. 
 
Art. 4 
1 Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über 
einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist. 
 
2 Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rech-
nungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budget-
jahr und drei Planjahre. 
 
 

  II. DIE STIMMBERECHTIGTEN 
   
  1. Stimm- und Wahlberechtigung 
   
 
Politische Rechte 

 Art. 5 
 
1 Die Wählbarkeit sowie das Recht, an Wahlen und Abstimmungen der Ge-
meinde teilzunehmen, richten sich nach der Kantonsverfassung, dem Gesetz 
über die politischen Rechte und dem Gemeindegesetz. 
 
2 Für die Wahl in Organe der Gemeinde ist der politische Wohnsitz in der Ge-
meinde erforderlich. Davon ausgenommen sind die Friedensrichterin bzw. der 
Friedensrichter und die Mitglieder des Wahlbüros, die mit politischem Wohnsitz 
im Kanton wählbar sind.  
 
3 Das Initiativrecht richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte, 
das Anfragerecht nach dem Gemeindegesetz. 
 

   
 
Verfahren 

 Art. 6 
Der Gemeinderat ist wahlleitende Behörde. Er setzt die Wahl- und Abstim-
mungstage fest. Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über die politi-
schen Rechte. 
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  2. Urnenwahlen  
   
 
Wahlkompetenzen 
 

 Art. 7 
Durch die Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer gewählt: 
 
1. Mitglieder und Präsident/in des Gemeinderates 
2. Mitglieder und Präsident/in der Rechnungsprüfungskommission 
3. Friedensrichter/in 

   
 
Erneuerungs- und 
Ersatzwahlen 
 

 Art. 8 
Die Erneuerungs- und Ersatzwahlen der an der Urne gemäss Art. 7 zu wählen-
den Gemeindeorgane werden mit leeren Wahlzetteln durchgeführt. Den Wahl-
unterlagen wird ein Beiblatt beigelegt. 

   
   
  3. Urnenabstimmung 
   
 
Obligatorische Ur-
nenabstimmung 

 Art. 9 
Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten: 
 
1. Erlass und Änderung der Gemeindeordnung; 
2. neue einmalige Ausgaben und Zusatzkredite oder entsprechende Aus-

fälle von Einnahmen von mehr als CHF 2'000'000 für einen bestimmten 
Zweck und von mehr als CHF 200'000 für einen bestimmten Zweck bei 
neuen jährlich wiederkehrenden Ausgaben; 

3. Ausgliederungen von erheblicher Bedeutung, d.h. insbesondere solche, 
die von grosser politischer oder finanzieller Tragweite sind; 

4. der Abschluss und die Änderung von Verträgen über die Zusammenarbeit 
in Form eines Zweckverbands, einer gemeinsamen Anstalt oder einer ju-
ristischen Person des Privatrechts; 

5. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeits-
verträgen, wenn die Gemeinde hoheitliche Befugnisse abgibt oder die da-
mit zusammenhängenden neuen Ausgaben an der Urne zu beschliessen 
sind; 

6. Verträge über den Zusammenschluss mit anderen Gemeinden; 
7. Verträge über Gebietsänderungen von erheblicher Bedeutung, d.h. insbe-

sondere solche, die eine Fläche oder Bevölkerungszahl betreffen, die für 
die Entwicklung der Gemeinde wesentlich sind; 

8. Initiativen mit Begehren, die der Urnenabstimmung unterstehen. 
   
 
Nachträgliche Ur-
nenabstimmung 

 Art. 10 
1 In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der anwesenden Stimmberech-
tigten verlangen, dass über einen Beschluss nachträglich an der Urne abge-
stimmt wird. 
 
2 Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das übergeordnete Recht von der 
Urnenabstimmung ausgeschlossen sind, insbesondere die Festsetzung des 
Budgets und Steuerfusses, die Genehmigung der Rechnungen, Wahlen in der 
Gemeindeversammlung, Verfahrensentscheide bei der Behandlung von Initiati-
ven, sowie die Festsetzung des kommunalen Richtplans oder der Bau- und Zo-
nenordnung. 
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  4. Gemeindeversammlung 
   
 
Verfahren 

 Art. 11 
Für die Einberufung, den Beleuchtenden Bericht und die Geschäftsbehandlung 
gelten die Vorschriften des Gemeindegesetzes. 

   
 
Wahlbefugnisse 
 
 
 
Kompetenzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bau- und Pla-
nungsrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 12 
Die Gemeindeversammlung wählt offen:  
1. die Stimmenzählenden  
2. die Mitglieder des Wahlbüros. 
 
Art. 13 
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 
 
1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwaltung und die weiteren Trä-

ger öffentlicher Aufgaben; 
2. die Behandlung von Anfragen und die Abstimmung über Initiativen über 

Gegenstände, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen; 
3. Ausgliederungen von nicht erheblicher Bedeutung, d.h. insbesondere 

solche, die nicht von grosser politischer oder finanzieller Tragweite sind; 
4. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeits-

verträgen gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern 
die Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt;  

5. Verträge zu Gebietsänderungen, die bebautes Gebiet betreffen und nicht 
von erheblicher Bedeutung sind, d.h. insbesondere solche, die nicht eine 
Fläche oder eine Bevölkerungszahl betreffen, die für die Entwicklung der 
Gemeinde wesentlich sind; 

6. die Errichtung oder Veräusserung von Eigenwirtschaftsbetrieben, soweit 
keine Verpflichtung durch übergeordnetes Recht besteht; 

7. die Schaffung neuer Stellen, soweit dafür nicht ein anderes Organ oder 
der Kanton zuständig ist. 

 
Art. 14  

 
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Änderung von 
wichtigen Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Best-
immungen über: 
 
1. das Arbeitsverhältnis der Gemeindeangestellten; 
2. die Entschädigung von Behördenmitgliedern; 
3. das Polizeirecht; 
4. die Grundzüge der Gebührenerhebung, d.h. insbesondere über die Art 

und den Gegenstand der Gebühr, die Grundsätze der Bemessung und 
den Kreis der abgabepflichtigen Personen. 

 
Art. 15  
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für die Festsetzung und die Ände-
rung: 
 
1. des kommunalen Richtplans, 
2. der Bau- und Zonenordnung, 
3. den Erschliessungsplan, 
4. von Sonderbauvorschriften und Gestaltungsplänen. 
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Finanzen Art. 16  
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 
 
1. die Festsetzung des Budgets; 
2. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses; 
3. die Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans; 
4. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben bis CHF  2‘000‘000 für 

einen bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis 
CHF 200‘000 für einen bestimmten Zweck, soweit nicht der Gemeinderat 
zuständig ist, 

5. die Genehmigung der Jahresrechnung;  
6. die Genehmigung von Abrechnungen über neue Ausgaben, die von den 

Stimmberechtigten an der Urne oder an der Gemeindeversammlung be-
schlossen worden sind; 

7. die Vorfinanzierung von Investitionsvorhaben; 
8. die Veräusserung von Grundstücken oder Liegenschaften des Finanzver-

mögens im Wert von mehr als CHF 2'000'000; 
9. die Investition in Liegenschaften des Finanzvermögens im Betrag von 

mehr als CHF 2'000'000; 
10. Den Erwerb von Grundstücken oder Liegenschaften des Finanzvermö-

gens im Wert von mehr als CHF 2'000'000; 
11. Den Tausch von Grundstücken oder Liegenschaften des Finanzvermö-

gens im Wert von mehr als CHF 2'000'000. 
 
 

  III. BEHÖRDEN– UND 
VERWALTUNGSORGANISATION 

   
  1. Allgemeines 
   
 
Geschäfts- 
führung 
 
 
 
Interessenbindun-
gen 

 Art. 17 
Die Geschäftsführung der Behörden und der Verwaltung richtet sich nach dem 
Gemeindegesetz, der Gemeindeordnung und der von der zuständigen Behörde 
erlassenen Geschäftsordnung. 
 
Art. 18 
1 Die Mitglieder von Behörden legen ihre Interessenbindungen offen.  
  Insbesondere geben sie Auskunft über: 
 

  a) ihre berufliche Tätigkeiten, 
 
b) ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Gemeinden, des Kan-

tons und des Bundes, 
 

c) ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteiligungen an Organisationen 
    des privaten Rechts. 
 
2 Die Interessenbindungen werden veröffentlicht. 

   
 

  2. Gemeinderat 
   
 
Zusammen- 
setzung 

 Art.  19 
1 Der Gemeinderat besteht mit Einschluss der Präsidentin bzw. des Präsiden-

ten aus fünf Mitgliedern. Er ist gleichzeitig Gesundheitsbehörde und Fürsor-
gebehörde. 

 
2 Der Gemeinderat konstituiert sich im Übrigen selbst. 
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Wahlkompetenzen 
 

 Art. 20 
Der Gemeinderat: 
 
1. Bestimmt auf die gesetzliche Amtsdauer aus seiner Mitte: 

a) die Vertretungen des Gemeinderats in anderen Organen; 
2. ernennt oder wählt in freier Wahl: 

a) die Mitglieder unterstellter Kommissionen; 
b) die Vertretungen der Gemeinde in Organisationen des öffentlichen 

oder privaten Rechts, soweit das Organisationsrecht dieser Organisati-
onen die Zuständigkeit nicht anders regelt; 

3. ernennt oder stellt an: 
a) die Gemeindeschreiberin bzw. den Gemeindeschreiber; 
b) die Organe der Feuerpolizei, der Feuerwehr und des Zivilschutzes, so-

weit die Gemeinde dafür allein zuständig ist, 
c) das übrige Gemeindepersonal, soweit nicht einem anderen Organ 

übertragen. 
   
 
Allgemeine 
Kompetenzen 
 

 Art. 21 
1 Dem Gemeinderat stehen unübertragbar zu: 
 
1. die politische Planung, Führung und Aufsicht; 
2. die Verantwortung für den Gemeindehaushalt und für die ihm durch eid-

genössische und kantonale Gesetzgebung oder die Behörden des Bun-
des, des Kantons und des Bezirks übertragenen Aufgaben; 

3. die Besorgung sämtlicher Gemeindeangelegenheiten, soweit dafür nicht 
ein anderes Organ zuständig ist; 

4. die Vorberatung der Geschäfte der Gemeindeversammlung und der Ur-
nenabstimmung und die Antragsstellung hierzu; 

5. die Vertretung der Gemeinde nach aussen und Bestimmung der rechts-
verbindlichen Unterschriften; 

6. die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans; 
7. die Erteilung des Gemeindebürgerrechts; 
8. die Unterstützung des Gemeindereferendums. 
 
2 Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem 
Erlass massvoll und stufengerecht übertragen werden können: 
 
1. der Vollzug der Gemeindebeschlüsse, soweit nicht andere Organe dafür 
         zuständig sind;  
2. das Handeln für die Gemeinde nach aussen;  
3. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung; 
4. die Schaffung von Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben 

notwendig sind sowie die Schaffung neuer Stellen gemäss seiner Befug-
nis zur Bewilligung neuer Ausgaben, soweit keine andere Gemeindebe-
hörde zuständig ist; 

5. Verträge zu Gebietsänderungen, die unbebautes Gebiet betreffen und 
nicht von erheblicher Bedeutung sind, d.h. insbesondere solche die nicht 
eine Fläche oder eine Bevölkerungszahl betreffen, die für die Entwicklung 
der Gemeinde wesentlich sind; 

6. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeits-
verträgen gemäss seiner Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, so-
fern die Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt und keine andere 
Gemeindebehörde zuständig ist; 

7. die übrige Aufsicht in der Gemeindeverwaltung. 
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Rechtsetzungs-
kompetenzen 

 Art. 22 
Der Gemeinderat ist zuständig für den Erlass und die Änderung von weniger 
wichtigen Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere Bestimmungen über: 
 
1. die Organisation des Gemeinderates im Rahmen eines Organisationser-

lasses; 
2. die Organisation und Leitung der Verwaltung; 
3. unterstellte Kommissionen; 
4. die Organisation beratender Kommissionen; 
5. die Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte, soweit nicht ein ande-

res Organ zuständig ist; 
6. Gegenstände, die nicht in die Kompetenz der Gemeindeversammlung o-

der einer anderen Gemeindebehörde fallen. 
   
 
Kompetenzen im 
Bau- und 
Planungsrecht 

 Art. 23 
Der Gemeinderat beschliesst in eigener Kompetenz über: 
 
1. die Erteilung von Ausnahme-Bewilligungen 
2. die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien sowie Quartierplänen  
3. die Benennung von Strassen, Plätzen und Anlagen 
4. die Aufhebung öffentlicher Strassen und Übernahme von Privatstrassen 
5. die Schutzverfügungen betreffend Natur- und Heimatschutz 

   
 
Finanzielle 
Kompetenzen 

 Art. 24 
1 Dem Gemeinderat stehen unübertragbar zu: 
 
1. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmaligen Aus-

gaben bis CHF 100'000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 
300'000 im Jahr, und von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 
50'000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 150'000 im Jahr; 

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Aufgabenplan; 
 
2 Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem 
Erlass massvoll und stufengerecht übertragen werden können: 
 
1. der Ausgabenvollzug; 
2. die Bewilligung gebundener Ausgaben; 
3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben 

bis CHF 2‘000‘000 für einen bestimmten Zweck und neuen wiederkehren-
den Ausgaben bis CHF 200‘000 für einen bestimmten Zweck; 

4. die Investition in Liegenschaften des Finanzvermögens im Wert bis CHF 
2‘000‘000;  

5. den Erwerb, Veräusserung oder Tausch von Grundstücken oder Liegen-
schaften des Finanzvermögens im Wert bis CHF 2‘000‘000;  

6. die Beschlussfassung über Anlagegeschäfte, soweit nicht die Gemeinde-
versammlung zuständig ist. 

   
 
Aufgabenüber-
tragung an 
einzelne Mitglieder 
oder Ausschüsse 
 
 
 
 
 
 

 Art. 25 
1 Die Behörden können jederzeit beschliessen, dass bestimmte Geschäfte oder 
Geschäftsbereiche einzelnen Mitgliedern oder Ausschüssen von Mitgliedern 
der Behörde zur selbständigen Erledigung übertragen werden und sie legen 
deren Finanzkompetenz fest. 
 
2 Die Überprüfung von Anordnungen und Erlassen von Mitgliedern oder Aus-
schüssen der Behörde kann innert 30 Tagen seit der Mitteilung oder Veröffentli-
chung schriftlich bei der Gesamtbehörde verlangt werden, sofern nicht ein an-
deres kantonales Verfahren vorgeschrieben ist. 
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Beratende 
Kommissionen und 
Sachverständige 

3 Die Behörden können jederzeit für die Vorberatung und die Begutachtung ein-
zelner Geschäfte Sachverständige beiziehen oder beratende Kommissionen in 
freier Wahl bilden. 

   
   
  IV. KOMMISSIONEN 
   
  Unterstellte Kommissionen 
   
 
Unterstellte 
Kommissionen 

 Art. 26 
1 Dem Gemeinderat sind folgende Kommissionen unterstellt: 
 
a) die Bau- und Planungskommission: 
b) die Umweltkommission; 
c) die Kulturkommission 
d) die Antennenkommission. 

 
2 Er regelt in einem Erlass für jede unterstellte Kommission ihre Mitgliederzahl, 
Zusammensetzung (mit Ausnahme der Präsidentin bzw. des Präsidenten, die 
bzw. der ein Mitglied des Gemeinderats ist), Aufgaben sowie Entscheidungs- 
und Finanzbefugnisse. 
 
 

  V. WEITERE ORGANE UND BEAMTUNGEN 
   
  1. Rechnungsprüfungskommission 
   
 
Zusammensetzung 
 
 
Aufgaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgabe von 
Unterlagen 

 Art. 27 
1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht mit Einschluss der Präsidentin 
bzw. des Präsidenten aus fünf Mitgliedern. 
 
2 Die Rechnungsprüfungskommission prüft den Finanzhaushalt und das Rech-
nungswesen nach finanzpolitischen Gesichtspunkten, insbesondere Budget, 
Jahresrechnung und weitere Geschäfte von finanzieller Tragweite, über welche 
die Stimmberechtigten entscheiden in der Regel innert 30 Tagen. 
 
3 Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Rich-
tigkeit und die finanzielle Angemessenheit. 
 
4 Sie erstattet den Stimmberechtigten schriftlich Bericht und stellt Antrag. 
 
Art. 28 
1 Mit den Anträgen sind der Rechnungsprüfungskommission die zuge-
hörigen Akten vorzulegen.  
 
2 Im Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder Änderungsanträgen 
der Rechnungsprüfungskommission müssen die Referentinnen und 
Referenten der antragstellenden Behörden angehört werden.  
 
3 Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von Unterlagen und Auskünf-
ten nach dem Gemeindegesetz.  
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  2. Finanztechnische Prüfstelle 
   
 
Aufgaben 

 
 

Art. 29 
1 Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung der Rechnungslegung und 
der Buchführung vor. 
 
2 Sie erstattet dem Gemeinderat, der Rechnungsprüfungskommission und dem 
Bezirksrat umfassend Bericht über die finanztechnische Prüfung. 
 
3 Sie erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil der Jahresrechnung ist. 
 
4 Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission bestimmen mit 
übereinstimmenden Beschlüssen die Prüfstelle. 

   
 

  3.  Wahlbüro 
   
 
Zusammen-
setzung  
 
 
 
Aufgaben 

 Art. 30 
1 Das Wahlbüro besteht aus der Präsidentin bzw. dem Präsidenten (Vorsitz), 
den zu wählenden Mitgliedern sowie dem Gemeindeschreiber bzw. der Ge-
meindeschreiberin (Aktuariat). Der Gemeinderat setzt die Zahl der Mitglieder 
fest.  
 
2 Das Wahlbüro besorgt die ihm durch das Gesetz über die politischen Rechte 
zugewiesenen Aufgaben. 

   
   
  4. Friedensrichter 
   
 
Wahl, Aufgaben 
und Anstellung 

 Art. 31 
1 Die Aufgaben richten sich nach der kantonalen Gesetzgebung. 
 
2 Die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber wird an der Urne gewählt. Das An-
stellungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Personalrechts 
und der Dienst- und Besoldungsverordnung. 
 
3 Das Amtslokal wird vom Gemeinderat bestimmt. 

   
   
  VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
   
 
Inkrafttreten 

 Art. 32 
Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten 
an der Urnenabstimmung und nach Genehmigung durch den Regierungsrat am 
1. Januar 2019 in Kraft. 

   
 
Aufhebung früherer 
Erlasse 

 Art. 33 
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung wird die Gemein-
deordnung vom 10. Juli 2005 mit den seitherigen Änderungen aufgehoben. 
 
Die vorstehende Gemeindeordnung der politischen Gemeinde Oetwil an der 
Limmat wurde an der Urnenabstimmung vom 23. September 2018 angenom-
men. 

   
   Art. 34 
Übergangsregelung Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen
   Rechnungsjahre 2016, 2017 und 2018, das laufende Budget- bzw. Rechnungs-
   jahr 2019, das künftige Budgetjahr 2020 und die Planjahre 2021, 2022 und 
   2023. 



Namens der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat: 
 
Der Gemeindepräsident: Paul Studer 
 
Der Gemeindeschreiber: Pierluigi Chiodini 
 
 
 
 
Die vorstehende Gemeindeordnung hat der Regierungsrat des Kantons Zürich mit Beschluss Nr. XY 
vom XY genehmigt. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Zürich: 
 
Der Staatsschreiber: XY 
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